
1. Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 BauGB und § 1 - 15 BauNVO)

1.1 Im Geltungsbereich wird gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO ein Sondergebiet zur Errichtung einer 

Freiflächenphotovoltaikanlage festgesetzt.

1.2 Für das Sondergebiet wird eine Grundfläche (Baugrenze) von insgesamt 34.000 m² zur Errichtung der 

Photovoltaikmodule und der technischen Einbauten festgesetzt.

1.3 Davon dürfen max. 130 m² zur Errichtung der technischen Einbauten innerhalb der Grundfläche 

(Baugrenzen) verwendet werden. Auf insgesamt 130 m² dürfen folgende Einbauten errichtet werden:

. Die maximale Firsthöhe wird auf 4,0 m ü. GOK inkl. 0,50m Aufschüttung festgesetzt

1.4 Trafostation und Nebenanlagen dürfen eine Höhe von 4,0 m ü. GOK inkl. 0,50m Aufschüttung nicht überschreiten.

Sie sind als Flachdächer oder Satteldächer (Neigung < 15Grad) auszubilden. Die Verwendung von grellen Farben

ist untersagt. Das Dach ist als Blechdach oder Betondach auszubilden. Die Fassade ist aus Beton oder Metall

auszubilden.

1.5 Die bauliche Gestaltung der Photovoltaikmodule und Haltekonstruktionen ist so auszuführen, dass eine

fachgerechte Pflege und Unterhaltung des Umfeldes gewährleistet ist. Die Photovoltaikmodule inkl.

Haltekonstruktionen dürfen eine Höhe von 4,00 m ü. GOK nicht überschreiten. Ein Mindestabstand von 80cm

zwischen OK Gelände und UK Unterkonstruktion ist einzuhalten. Die Modulneigung beträgt 18-20 Grad. Der

Abstand zwischen den Modulreihen beträgt mindestens 3,0 m. Zwischen den Modulplatten ist ein ausreichender

Abstand vorzusehen, so dass Wasser auch zwischen den Modulen abtropfen kann.

1.6 Abgrabungen und Aufschüttungen sind bis zu einer Höhe von 50 cm über dem Ursprungsgelände zulässig.

1.7 Einfriedungen zu den Grundstücksgrenzen sind bis zu einer Höhe von 2,5 m als Maschendrahtzaun oder

Stabgitterzaun zulässig inkl. Übersteigschutz. Die Errichtung von Zaunsockeln, die über das Gelände hinausragen,

ist unzulässig. Der Abstand zwischen Zaun und Boden muss mindestens 15 cm betragen. Zu den benachbarten

landwirtschaftlichen Flächen muss mit der Einfriedung ein Abstand von mindestens 50 cm eingehalten werden.

1.8 Der Zaun darf im Bereich von Leitungen maximal 30cm eingebunden werden, so dass von den Pfosten keine 

Gefährdung für die Leitungstrassen ausgeht. Die Leitungstrassen dürfen in der Bau- und Betriebsphase nicht mit

schwerem Gerät befahren werden.

2.1 Die Zufahrt ist mit einer maximalen Breite von 6,0 m auszuführen. Sie ist wasserdurchlässig aus 

wassergebundener Decke auszuführen.

3. Ver- und Entsorgung

3.1 Versorgungsleitungen sind grundsätzlich unterirdisch zu verlegen.

3.2 Vor Beginn der Bauarbeiten ist im Bereich der geplanten Fundamente unter Beteiligung eines geeigneten

Ingenieurbüros stichprobenartig der Boden zu untersuchen.

Werden Auffüllungen im Zuge der Bauarbeiten angetroffen, sind die Aushubmaßnahmen durch ein fachlich

geeignetes Ingenieurbüro oder einen Gutachter begleitend zu überwachen. Anfallendes Aushubmaterial ist

ordnungsgemäß nach Rücksprache mit dem Landratsamt Mühldorf a. Inn und gegen Nachweis zu entsorgen oder

zu verwerten. Sollten im Zuge der Bauarbeiten Belastungen des Untergrundes festgestellt werden, die eine

Grundwassergefährdung befürchten lassen, sind unverzüglich das Landratsamt Mühldorf a.Inn und das

Wasserwirtschaftsamt Rosenheim zu benachrichtigen.

4. Sonstiges

4.1 Zeitliche Begrenzung der Nutzung SO und Festsetzung der Folgenutzung

Die Nutzung ist befristet auf die mögliche Funktions- und Betriebszeit der Freiflächen- Photovoltaikanlage.

Nach Nutzungsende ist die Anlage abzubauen und das Grundstück wieder der landwirtschaftlichen Nutzung als

Grünland zur Verfügung zu stellen.

4.2 Elektromagnetische Felder

Elektromagnetische Felder der Anlage sind so auszuführen, dass die Schutz- und Vorsorgewerte gemäß 26. 

BlmSchv eingehalten werden.

Für die Legierungen der Komponenten sind wirkstabile Zink- Aluminium-Magnesium-Legierungen zu verwenden.

4.4

4.5 Die bestehenden Leitungen sind vor den Auswirkungen der Errichtung und des Betriebs der PV-Anlage, 

insbesondere der Stromkabel der PV-Anlage zu schützen. Die  bestehenden Leitungen sind vor den Einwirkungen

durch die Errichtung der Zaunanlage zu schützen.

5. Grünordnung

5.1 Extensive Wiesenfläche im Sondergebiet

Innerhalb der eingezäunten Fläche ist eine extensive Wiese anzulegen. Dabei wird die Fläche außerhalb der 

Module mit autochthonem Saatgut (Kräuteranteil mind. 50%) zertifizierter Herkunft (Produktionsraum 8 Alpen und

Alpenvorland, Herkunftsregion 16 Unterbayerische Hügel- und Plattenregion) angesät.

Bodenvorbereitung: Sehr fette Böden können durch den vorgelagerten düngerfreien Anbau von stark zehrenden

Feldfrüchten abgemagert werden. Das Saatgut soll flach (max. Ablagetiefe 0,5 cm) auf ein feinkrümeliges 

Saatbeet ausgebracht werden. Das unbedingt notwendige Anwalzen sorgt für den nötigen Bodenschluss und eine

gleichmäßige Keimung.

Pflege: Die Wiese wird ab Anfang/Mitte Juni 2x im Jahr gemäht, wobei das Mähgut abtransportiert wird. Die Fläche

ist extensiv zu pflegen und darf nicht gedüngt werden. Es dürfen keine Pflanzenschutzmittel verwendet werden. Im

Falle einer Beweidung ist mit dem Landratsamt Mühldorf a. Inn (Untere Naturschutzbehörde) ein geeignetes 

Beweidungskonzept zu vereinbaren. Die maximale Großvieheinheit (GV) darf bei einer extensiven Beweidung

maximal 1, 5 GV/ha betragen.

Die Anlage wird nach Norden mit einer einreihigen, 5 m breiten Hecke und nach Südwesten mit einer einreihigen,

3 m breiten Hecke gemäß Artenliste eingegrünt. Mit den Sträuchern ist ein Mindestabstand von 1m zur  

Grundstücksgrenze einzuhalten. Die Sträucher sind gruppenweise aus der gleichen Art zu pflanzen. Der 

Pflanzabstand beträgt 1,5 m. Im Bedarfsfall kann die Hecke abschnittsweise auf-den-Stock gesetzt werden.

5.3 Krautsaum

Es ist ein mäßig artenreicher Krautsaum (K122) mit autochthonem Saatgut zertifizierter Herkunft (Produktionsraum

8 Alpen und Alpenvorland, Herkunftsregion 16 Unterbayerische Hügel- und Plattenregion) anzusäen. Der 

Krautsaum ist extensiv zu pflegen und wird ab Anfang/Mitte Juni  alle 2 Jahre gemäht, wobei das Mähgut 

abtransportiert wird. In den ersten 1-2 Jahren sind Schröpfschnitte vorzusehen. Die Fläche ist extensiv zu pflegen

und darf nicht gedüngt werden.

6. Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung

6.1 Die Ausgleichsfläche von 3.999 m² befindet sich auf dem Flurstück Bei der

Fläche handelt es sich um eine landwirtschaftlich genutzte Grünlandfläche. Als Entwicklungsziel werden eine

Streuobstwiese und ein artenreicher Krautsaum festgelegt

6.2 Streuobstwiese (2.842m²)

Es ist eine Streuobstwiese (Biotoptyp B432) mit heimischen Obstbaumhochstämmen (Pflanzabstand mindestens 1

10-12m) gemäß Planzeichen anzulegen. Die Anzahl der Bäume gemäß Planzeichen ist verbindlich, die Lage 

jedoch variabel. Die Wiese wird mit autochthonem Saatgut zertifizierter Herkunft (Produktionsraum 8 Alpen und

Alpenvorland, Herkunftsregion 16 Unterbayerische Hügel- und Plattenregion) angesät. Die Wiese wird ab dem

Anfang/Mitte Juni 2x im Jahr gemäht, wobei das Mähgut abtransportiert wird. Die Fläche ist extensiv zu pflegen

und darf nicht  gedüngt werden. In den ersten 1-2 Jahren sind Schröpfschnitte vorzusehen. Es dürfen keine 

Pflanzenschutzmittel verwendet werden.

6.3 Mäßig artenreicher Saum (1.157 m²)

Als Biotoptyp wird K122 (mäßig artenreiche Säume und Staudenfluren frischer bis mäßig trockener Standorte)

festgelegt.

Es ist ein mäßig artenreicher Saum mit autochthonem Saatgut zertifizierter Herkunft (Produktionsraum 8 Alpen und

Alpenvorland, Herkunftsregion 16 Unterbayerische Hügel- und Plattenregion) anzusäen. Der Saum ist extensiv zu

pflegen und wird ab Anfang/Mitte Juni 1x alle 2 Jahre gemäht, wobei das Mähgut abtransportiert wird. In den ersten

1-2 Jahren sind Schröpfschnitte vorzusehen. Im jährlichen Wechsel sind 50% der Saumfläche bei der Herbstmahd

(2. Mahd der Wiesenflächen) mitzumähen. Die Fläche ist extensiv zu pflegen und darf nicht gedüngt werden. Es

dürfen keine Pflanzenschutzmittel verwendet werden.

6.4 Die Ausgleichsfläche ist in der Vegetationsperiode nach Inbetriebnahme der Anlage anzulegen und an das 

Ökoflächenkataster des Bayerischen Landesamts für Umwelt zu melden.

Sträucher aus dem Vorkommensgebiet 6.1 "Alpenvorland"

Größe mind. 2xv., oB., 60-100 cm

Cornus mas - Kornelkirsche

Cornus sanguinea - Roter Hartriegel

Corylus avellana - Hasel

Crataegus monogyna - Eingriffeliger Weißdorn

Euonymus europaeus - Pfaffenhütchen

Rhamnus frangula - Kreuzdorn

Ligustrum vulgare - Gemeiner Liguster

Lonicera xylosteum - Rote Heckenkirsche

Prunus spinosa - Schlehe

Rosa in Arten - Wildrosen in Arten

Rubus in Arten - Brombeere, Himbeere in Arten

Salix in Arten - Weiden in Arten

Sambucus nigra - Holunder

Viburnum lantnana - Wolliger Schneeball

Es ist unvermeidbar, dass von landwirtschaftlichen Betrieben und der Bewirtschaftung umliegender 

landwirtschaftlicher Nutzflächen Staubemissionen ausgehen. Diese Immissionen sind auf dem gesamten 

Gebiet als ortsüblich hinzunehmen sowie unentgeltlich und entschädigungslos zu dulden. Bei der 

Bewirtschaftung angrenzender landwirtschaftlicher Flächen kann es zu Steinschlag, ausgehend von 

rotierenden Geräten, kommen.

3. Das anfallende Regenwasser kann erlaubnisfrei versickert werden.

6. Grenzabstände

Die Grenzabstände laut Nachbarrechtsgesetz sind zu beachten. Art. 47 und 48 des Ausführungsgesetzes zum

BGB vom 20.07.1982.

7. Bodendenkmalpflegerische Belange:

Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler unterliegen der Meldepflicht an das Bayerische 

Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8 Abs. 1-2 BayDSchG)

Art. 8 Abs. l BayDSchG:

Wer Bodendenkmäler auffindet ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem

Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer

des Grundstücks sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die 

Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund 

geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den

Leiter der Arbeiten befreit.

Art. 8 Abs. 2 BayDSchG:

Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige, 

unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder

die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

7. Zum Schutz vor einer Zink-Überbelastung im Boden ist vor Beginn der Planungen die Zink-Konzentration und 

der pH-Wert des Bodens bis in eine Tiefe von 1,0 m zu bestimmen und dem Wasserwirtschaftsamt Rosenheim

vorzulegen. Die Durchführung der Untersuchung ist vorab mit dem Wasserwirtschaftsamt Rosenheim 

abzusprechen. Die Bodenuntersuchung und Absprache mit dem Wasserwirtschaftsamt entfällt, wenn die 

Module mit einer Magnelis-Beschichtung ausgeführt werden.

8. Als Vorsorgemaßnahmen zur Vermeidung der Schädigung von Bodenfunktionen sind folgende Maßnahmen 

umzusetzen:

Bodendurchmischung, -verdichtung und -versiegelung

- Für die Bodenarbeiten sind die bodenschutzfachlichen Vorgaben der DIN 19639 einzuhalten, 

insbesondere:Der Ober- und Unterboden ist möglichst wenig zu befahren.

- Das Befahren des Ober- und Unterbodens ist nur bei trockenen Verhältnissen oder bei Frost möglich, 

ansonsten werden lastenverteilende Maßnahmen notwendig (z.B. dichte Grasnarbe als 

Vegetationsschicht, Lastenverteilungsplatten, Baustraßen).

- Muss für die Baumaßnahme Ober- und/oder Unterboden abgetragen werden, so sind diese 

horizontweise getrennt und rückschreitend abzuheben und separat zu lagern.

- Die Zwischenlagerung von Ober- und Unterboden erfolgt getrennt auf trapezförmigen Bodenmieten.

Die Bodenmieten dürfen nicht befahren werden.

Mietenhöhe: Oberboden ≤ 2,0 m; Unterboden ≤ 3,0 m.

Auf/an den Mieten darf sich kein Stauwasser bilden.

Bei Lagerungsdauer der Mieten von über zwei Monate ist eine Zwischenbegrünung notwendig.

- Für einen Einbau/Wiedereinbau von Bodenmaterial ist Ober- und Unterboden getrennt aufzubringen.

9. Eine dauerhafte Zugänglichkeit der gesamten Leitungstrasse durch UST-Angehörige während der Bau- und 

Betriebsphase der PV-Anlage wird durch einen deponierten Schlüssel am Standort Uniper sichergestellt.

10.  Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle" der    

Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013 (Abschnitt 6) zu beachten.

11. Hinsichtlich verlegter Leitungen ist das "Merkblatt Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle" der Deutschen

Telekom Rechnik GmbH zu beachten.

12. Hinsichtlich verlegter Leitungen ist das "Merkblatt zum Schutz unterirdischer Glasfaseranlagen" der NGN Fiber

Network GmbH u. Co. KG zu beachten.

13. Kartengrundlage:

Digitale Flurkarte, Stand April 2025

Für den Bebauungsplan besteht eine Begründung mit Umweltbericht i. d. F. v. 04.11.2025.

1. Aufstellungsbeschluss:

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 09.04.2025 die Aufstellung des Bebauungsplanes beschlossen. Der

Aufstellungsbeschluss wurde am 23.07.2025 ortsüblich bekannt gemacht.

Unterreit, den .................................       -Siegel-           Christian Seidl, 1. Bürgermeister

2. Beteiligung der Öffentlichkeit:

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und Anhörung für den

Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 01.07.2025 hat in der Zeit vom 25.07.2025 bis einschließlich

24.08.2025 stattgefunden.

Unterreit, den .................................       -Siegel-           Christian Seidl, 1. Bürgermeister

3. Beteiligung der Behörden:

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den

Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 01.07.2025 hat in der Zeit vom 25.07.2025 bis einschließlich

24.08.2025 stattgefunden.

Unterreit, den .................................       -Siegel-           Christian Seidl, 1. Bürgermeister

4. Öffentliche Auslegung:

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde in der Fassung vom 04.11.2025 mit der Begründung und den vorliegenden

umweltbezogenen Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom xx.xx.xxxx bis einschließlich xx.xx.xxxx

öffentlich ausgelegt. Dies wurde am xx.xx.xxxx ortsüblich bekannt gemacht.

Unterreit, den .................................       -Siegel-           Christian Seidl, 1. Bürgermeister

5. Beteiligung der Behörden:

Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 04.11.2025 wurden die Behörden und sonstigen Trägern

öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom xx.xx.xxxx bis einschließlich xx.xx.xxxx beteiligt.

Unterreit, den .................................       -Siegel-           Christian Seidl, 1. Bürgermeister

6. Satzungsbeschluss:

Die Gemeinde hat mit Beschluss des Gemeinderats vom xx.xx.xxxx den Bebauungsplan in der Fassung vom

xx.xx.xxxx gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.

Unterreit, den .................................       -Siegel-           Christian Seidl, 1. Bürgermeister

7. Ausgefertigt:

Unterreit, den .................................       -Siegel-           Christian Seidl, 1. Bürgermeister

8. Bekanntmachung:

Die Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 BauGB erfolgte ortsüblich durch Aushang am ..................... .

Der Bebauungsplan mit der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB wird seit

diesem  Tag zu den ortsüblichen Dienstzeiten in den Amtsräumen der Gemeinde Unterreit zu jedermanns Einsicht

bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und

2 und Abs. 4, der §§ 214 und 215 BauGB ist hingewiesen worden (§ 215 Abs. 2 BauGB).

Der Bebauungsplan tritt mit der Bekanntmachung in Kraft (§ 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB).

Unterreit, den .................................       -Siegel-           Christian Seidl, 1. Bürgermeister

PRÄAMBEL

Die Gemeinde Unterreit erlässt im Regelverfahren gem. §§ 2 Abs. 1, 9 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und

der zum Zeitpunkt des Erlasses gültigen Fassungen des BauGB, der Bayerische Bauordnung (BayBO), der

Baunutzungsverordnung (BauNVO) und der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) als

S a t z u n g.

Bestandteile der Satzung sind:

- der Bebauungsplan „PV-Anlage Bach“ in der Fassung vom 04.11.2025

- die Begründung und der Umweltbericht in der Fassung vom 04.11.2025

- die Bestandserfassung der Brutvögel (Umweltplanungsbüro Scholz) vom Februar 2025

ll.   FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN
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„PV-Anlage Bach“
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Sondergebiet (SO) Freiflächenphotovoltaikanlage

(§ 11 Abs. 2 BauNVO)

Zufahrt zur Freiflächenphotovoltaikanlage

Flurnummer

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Baugrenze

Mesophile Hecke (Festsetzung 5.2)

maximale überbaubare Grundfläche 34.000 m²

(Fläche innerhalb Baugrenze)

vorgeschlagene Lage der PV-Module

Flurgrenze

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft -

Ausgleichsflächen (§ 5 Abs. 2 Nr. 10 und Abs. 4 und § 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB)

Extensive Wiese (Festsetzung 5.1)

Weg, Bestand

195

Fläche für Zufahrt aus Wassergebundener Wegedecke (Festsetzung 2.1)

Zaun, max. Höhe 2,5 m inkl Übersteigschutz, mit zwei Toren

Baum / Gehölz, Bestand

Fläche für technische Einbauten: max. 130 m², Standort: innerhalb Baugrenzen variabel

Die Höhe der Einbauten beträgt max. 4,0 m ü. GOK inkl. 0,50 m Aufschütttung. Die Einbauten sind bis 25 cm

über Gelände wasserdicht auszuführen.

Krautsaum (Festsetzung 5.3)

Krautsaum (Biotoptyp K122 - mäßig artenreiche Säume und Staudenfluren frischer bis mäßig trockener Standorte)

Feldweg, Bestand

Höhenlinien 1m

Gasleitung mit Schutzzone, je 6m beidseits 

Obstwiese (Biotoptyp B432) neu zu pflanzen; alte, lokale Sorten aus dem Vorkommensgebiet 6.1 "Alpenvorland"

Qualität: H., 3xv, StU 14-16

Landschaftselement

Wald

A) Festsetzungen durch Planzeichen

B) Nachrichtliche Übernahmen

Leitung mit Schutzzone, je 1m beidseits

Verzicht auf Ansaat, da artenreiche Bestandsvegetaton

ca. 20 m

Obstbaum neu zu pflanzen; alte, lokale Sorten aus dem Vorkommensgebiet 6.1 "Alpenvorland"

Qualität: H., 3xv, StU 14-16

Obstbaum zu erhalten und bei Ausfall zu ersetzen

Freileitung

Telekommunikationslinie mit Masten


